                     Dr. Franz Huber  franz.huber@wpv.at , Ombudsstelle der Tiefenpsychologisch Psychoanalytischen Dachgesellschaft TPD, 28.12.2009. 
Bei höherfreqenter Psychotherapie (Psychoanalyse) ist als routinemäßiges Procedere  eine persönliche Begutachtung vor einem ev. notwendig-werdenden 5.Jahr zwischen WGKK und TPD seit 1997 abgesprochen (s. homepage der WGKK), da man sich einig war, zwecks Therapieerfolgs-Gewährleistung diese de-facto-Eingriffe auf das minimal Notwendige zu beschränken und laufende Behandlungen nicht zu stören.  

GRUNDSÄTZE EINER PERSÖNLICHEN FACHÄRZTLICHEN PSYCHOTHERAPIE -BEGUTACHTUNG 
ZWECKS KOSTENÜBERNAHME DURCH DIE SOZIALE KRANKENVERSICHERUNG                                                                   
Die persönliche fachärztliche Begutachtung einer/s PatientIn hat sozialrechtlich die Funktion, zu prüfen, ob die je beantragte Krankenbehandlungsmaßname ASVG-zweckmäßig ist (legitimiert durch ASVG § 31).

Gesetzliche Grundlagen und offizielle Verfahrensrichtlinien:  

ASVG  § 31.(5) „Richtlinien im Sinne des Abs. 2 Z 3 sind aufzustellen:1...10. über die Berücksichtigung ökonomischer Grundsätze bei der Krankenbehandlung … erst nach einer ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes der Sozialversicherungsträger… anzuwenden sind. Durch diese Richtlinien darf der Zweck der Krankenbehandlung nicht gefährdet werden…“
§133.(2) „…Die Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Durch die Krankenbehandlung sollen die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert werden...“ 
§ 134.(1) Die Krankenbehandlung wird während der Versicherung für die Dauer der Krankheit ohne zeitliche Begrenzung gewährt.
Rechtssprechung OLG Wien f. Arbeits-u.Sozialrecht 05/2007: “Krankenbehandlung ist zweckmäßig, wenn sie qualitativ geeignet ist, Gesundheit/Selbsthilfefähigkeit zu bessern…  ist ausreichend, wenn qualitativ geeignete Maßnahmen intensiv genug angewendet werden,…  Maß des Notwendigen…in der Methodenwahl (bei wirkungsgleichen die billigeren), die die Versichertengemeinschaft am wenigsten belastet. Wesentliche Bedeutung kommt dem vom Arzt im Einvernehmen mit dem Pat. festgelegten Methode zu.“

Auf obg. §133.(2)-Trias „ausreichend, zweckmäßig, Notwendigkeit nicht überschreitend“ basiert die Beweiswürdigung des Arbeits- u. Sozial-Gerichtes Wien 09/2008: „Bei der Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Heilbehandlung § 133 Abs.2 ist darauf Bedacht nehmen, dass nicht nur eine Symptom,…sondern vielmehr die Ursache der behaupteten psychischen Erkrankung beseitigt werden soll… entspricht der herrschenden Ansicht, dass im Regelfall eine „ärztliche“ Behandlung des Grundleidens der reinen Symptombehandlung vorzuziehen ist…“.                                            
Zur Behandlungsautonomie (n. Scholz, HV d. Soz.Vers.Tr.  „Psychotherapeutische Krankenbehandlung“ SozSi 10/99, worin  die ASVG-Anwendungen für den Bereich Psychotherapie erläutert werden): „Die Eigenverantwortlichkeit des…Psychotherapeuten bleibt…unberührt. Der Chefarzt bzw. der Psychotherapeut der Kasse ist nicht berechtigt, in die Behandlung unmittelbar einzugreifen “   
Demnach liegen Diagnose, Indikationsstellung und therapeutische Maßnahmen (Dauer der Behandlung, Anwendung von Heilmitteln, Dosierung…allfällige  Modifikationen wie Stundenreduktion) eindeutig im Behandlungsautonomie-Bereich des Arztes / Psychotherapeuten! 
Zum Kompetenzbereich der chefärztl. Med.Dienste der KV-Träger (nach Rücksprache mit der Ärztekammer Wien, Dr. jur. Holzgruber): Eine Modifikation (z.B. Reduktion der Heilmittel…) kann kassenseitig nicht verfügt werden; sie kann bei allfälliger Ablehnung nahegelegt werden, um auf größere Bewilligungs-Chancen eines derart modifizierten Antrages hinzuweisen. Die therapeutenseitige Übernahme eines solchen Vorschlags liegt jedoch in dessem (behandlungsautonomen) Bereich. 
Eine Verordnung kann nur vom Behandler getroffen werden, der auch die therapeutische Verantwortung fachlicherseits trägt! 

Der KV-Träger kann bei antragspflichtigen Leistungen fachlich qualifizierte Indikationsstellungen anfordern, und folglich aufgrund dieses Wissensstandes den Antrag ablehnen oder bewilligen. 

Ablehnungsmöglichkeiten  der beantragten ansuchenspflichtigen Leistung besteht, wenn ASVG-Inkompatibilität festgestellt wird bzw. wenn die ökonomische ASVG -Zweckmäßigkeit nicht gegeben ist, da es ein gleichwertiges billigeres Verfahren/Medikament z.B. Genericum gibt, nicht jedoch ein beliebig nichtgleichwertig Billigeres!.
FRAGESTELLUNG IN DER BEGUTACHTUNG ist ausschließlich, ob diese Psychotherapie den gesetzlichen Bestimmungen entspricht :

* Liegt Krankheit vor? Ist diese gegenständliche Psychotherapie Behandlung dieser Krankheit? 

* Zur Zweckmäßigkeit der Krankenbehandlung: Ist die jeweilige Psychotherapie (überwiegend) eine längerfristige therapeutisch-konsequente Veränderung der Krankheit oder symptombezogene Stützung  -  oder (nur kurzfristig indizierte) Ablenkung ohne anhaltender Änderung  oder ASVG-nichtkompatible Reifung/Entwicklung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Macht ein schon längerdauernder psychotherapeutischer Prozess Fortschritte, womit diese Kosten ökonomisch gerechtfertigt sind (zweckmäßig im Sinn des ASVG) - oder kann (plausibel!) mit weniger Aufwand derselbe Erfolg erzielt werden.

* Wenn nach längerer Behandlungsdauer keine patientenseitige Veränderungen durch das Heilverfahren mehr zu erwarten sind: Welche Mittel sind ökonomisch und fachlich vertretbar, um eine Verschlechterung mit erheblichen gesundheitlichen Schäden und dadurch höheren Folgekosten (verglichen mit den Psth.-Kosten) abzuwenden.  

* Wird das Maß der Notwendigkeit überschritten? (Diese Frage ist de facto nur bei Sachleistungs-Therapien „auf Krankenschein“ relevant, denn die Eigenanteils-PatientInnen würden nicht erhebliche finanzielle Mittel/ Zeit/Mühe… erbringen, wenn es ihnen nicht notwendig erschiene)

**Im sozialversicherungsrechtlichen Sinn ist Krankheit ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand, der eine Krankenbehandlung notwendig macht. Bei einem solchen Krankheitsfall müssen Symptome mit Krankheits-Folgen bestehen (und sollten konkret angeführt werden) im Ausmaß von starker Gesundheits-Beeinträchtigung, welche (durch zumutbare Willensanspannung allein) ohne psychotherapeutische Hilfe nicht bewältigt werden können. Diese ist:

* Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, sodass der Arbeit nicht oder nur mit Gefahr der Verschlechterung des Gesundheits-/Krankheits-Zustandes nachgegangen werden kann. 

* Verhinderung der Fähigkeit, für lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu sorgen (worunter auch die Unfähigkeit zu angestrebten emotionalen Beziehungen zählt mit allen damit verbundenen Folgen (s. auch Arbeits- und Sozialgericht Wien 09/2008 „…wie z.B. ein grundsätzlich adäquates soziales Leben samt Beziehungsaufbau zu gestalten…“)

* Bei Kindern: Stillstand der psychischen Entwicklung, der nur durch Psychotherapie aufhebbar ist. 
Diese Symptomatik sollte in der Psychotherapeuten-Indikationsstellung so formuliert werden, dass dieser Beeinträchtigungszustand evident wird. 

Es muss die §133.Abs.2-Trias von „ausreichend, zweckmäßig, das Maß des Notwendigen nicht überschreitend“ beachtet werden - die Beachtung von nur 1 singulären Modus ist unkorrekt. 
Nach Symptombesserung ist weitere Psychotherapie nur dann kassenleistungspflichtig, wenn sie unverzichtbar notwendig ist zur Festigung der Gesundheit/Arbeitsfähigkeit/Selbstversorgungsfähigkeit, da ohne Psychotherapie erhöhter Behandlungsaufwand eintreten wird wegen abermalig notwendig werdender Behandlungsbedürftigkeit…
Keine Krankheit an sich stellen dar: Soziale Notlage, Konfliktsituationen im Beruf, Familien- und Partnerschaftsprobleme, Förderung von Reifung durch Psychotherapie.  
Konsensfindung im Gutachter-Patienten-Diskurs 

Das gutachterlich-focussierende klinische Interview von solchen Patienten im Geiste des ASVG erfordert klinische und diagnostische psychiatrisch-psychotherapeutische Erfahrung und Einfühlungsvermögen, nur so wird man der Krankheits-Problematik der PatientInnen einigermaßen gerecht und es kommt nicht zu einer Fehleinschätzungen mit Schaden für den gesamten Therapie-Verlauf. 
Den PatientInnen steht seitens der KK (welche durchaus kritisch zu prüfen hat) eine die Person-wertschätzende Anerkennung im Prozess der Persönlichkeitsänderung zu. Deshalb muss eine/r GutachterIn spezifisch qualifiziert sein: Facharzt/In für Psychiatrie und PsychotherapeutIn mit langjähriger klinischer Erfahrung auch mit psychose- und borderlinewertigen Erkrankungen (diese bestehen bei sehr vielen Patienten, auch wenn dies aus der Indikationsstellung nicht ausreichend evident wird) sowie psychotherapeutischer Erfahrung und einigermaßen Vertrautheit mit den jeweils angewandten Psychotherapie- Methoden. 

Die/der GutachterIn muss sachlich bleiben und bezogen sein auf die derzeitigen und bisherigen Indikations- und Antragsstellungen, die natürlich zur Gänze vorliegen müssen. Sie/er muss zur Kenntnis nehmen, dass manche PatientInnen sich (auch) bei der Begutachtung “eigenartig“ (aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur oder aufgrund ihres derzeitigen pathologischen Zustandes) verhalten; eine neurologische/neuropsychiatrische Begutachtung ist demnach keine fachlich-adäquate psychotherapeutisch-psychiatrische Prüfung. 
Konsensfindung bei höherfrequenter/längerfristiger Psychotherapie:                                                                         
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer höherfrequenten Psychotherapie ist gegeben beim Vorliegen einer strukturellen psychischen Störung/Persönlichkeits-Problematik (im Unterschied z.B. zu einer reaktiven Störung), wenn patientenseitig eine Veränderung der Persönlichkeit angestrebt wird und auch aufgrund der psychischen Strukturbedingungen möglich ist  (z.B. wenn Motivation und Flexibilität zu innerer Veränderung bei Introspektions- und Reflexionsfähigkeit vorhanden sind); denn dann ist bei dieser Behandlung mit nachhaltigem Erfolg zu rechnen: Dementsprechend ist ein Anspruch auf Kassenleistung gegeben (in Deutschland seit 1967 ausjudiziert).

Der Beitragszahler ist kein Bittsteller, dem man gewährt, sondern er hat gem. ASVG Rechtsanspruch auf kassenseitige Unterstützung bei einer adäquaten Behandlung. NB: Erfahrungsgemäß muss bei vielen schweren Störungen mit einer Behandlungsdauer von >4-5 Jahren (unabhängig von der Frequenz und der Therapie-Richtung) gerechnet werden, strebt man eine anhaltende Besserung der Symptome an. 
Eine persönliche Begutachtung von PatientInnen ist immer (auch wenn nicht gewollt) ein Eingriff in die laufende Therapie von leidenden Personen, ist für die PatientInnen meist eine angstbesetzte Belastung, somit objektiv brisant. Wegen dieser Brisanz, die schon im Vorladungstext berücksichtigt werden sollte, sind nur bestimmte Fragestellungen in schonender Form zu erörtern; auch muss die potentielle Fragilität einer therapeutischen Beziehung und der naturgemäß ängstlich reagierenden (oder verleugnend-verschlossenen) PatientInnen respektiert werden. Auf jeden Fall muss ein Zufügen weiterer Schäden vermieden werden. Eine in vielen Phasen, insbes.- wie bei jeder Systemkrankheit - zu Psychotherapie-Beginn bestehende patientenseitige widerständliche Ambivalenz gegen die belastende aber notwendige Behandlung darf gutachterlicherseits nicht bestärkt und zu Behandlungsminimierung benützt werden, denn dies führt häufig zu Behandlungsabbrüchen und trägt bei zu infausten Krankheitsverläufen. Solche Eingriffe in die Indikationsstellung und Behandlung widersprechen dem ASVG §31(5), insofern als sie den Zweck der Krankenbehandlung gefährden.  Ebenso widerspricht es dem ASVG,  kassenseitig - ausgehend von einem a-priori-Misstrauensgrundsatz - Druck auszuüben und mittels der Begutachtungs- Schwelle die Kasseninanspruchnahme von zweckmäßigen Behandlungen zu drosseln. 

Refundierte/bezuschusste Psychotherapie wird de facto schon aufgrund der erheblichen Eigenleistung patientenseitig beendet, sobald es subjektiv möglich ist, d.h. die Symptome abgeklungen sind oder der erwartete Erfolg nicht mehr mit dem Eigenbeitrag korreliert! Ein relativ erheblicher Eigenbeitrag schließt de facto einen Missbrauch der Kassenmittel aus, dieser schützt vor Konsumation ad libidum et infinitum (weshalb Sachleistungs-Varianten mancher Bundesländern 20% Selbstbeitrag voraussetzen). 

Wünschenswert wäre, dass das Begutachtungs-Ergebnis (wie in Deutschland) in einer Zusammenfassung der/dem BehandlerIn übermittelt wird und in gravierenden Fällen patienten-/therapeutenseits eine Revision angestrebt werden kann (wie in Deutschland üblich durch Oberbegutachtung).

(Anm. zur finanziellen Leistungsfähigkeit der KV-Träger: Die Ausgaben für Psychotherapie des HV d. öst. Soz.VTr  betragen  0,2% der Gesamtausgaben für Heilbehandlungen.  Die gesamten Ausgaben der WGKK für Psychotherapie entsprechen angeblich denen für cholesterinsenkende Medikamente.)
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